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Pressemitteilung des Staatsrates zur Familieninitiative und  
zur Erhöhung des Preises der Autobahnvignette 

 

I. Anfrage 

Erstaunt habe ich in den Freiburger Nachrichten vom 11. November 2013 die Abstimmungs-
empfehlung des Staatsrates zur Ablehnung der Familieninitiative der SVP gelesen. Ebenso 
empfiehlt die Regierung die Annahme der Vorlage über die Erhöhung des Preises der 
Autobahnvignette. Nach meinem Wissen ist es das erste Mal, dass sich der Staatsrat unseres 
Kantons mit Stimmempfehlungen zu eidgenössischen Vorlagen an das Freiburger Volk wendet. 
Aber wenn schon, warum nicht zu allen drei Vorlagen? Bei der dritten Vorlage nämlich, der 1:12-
Initiative, die bei einer Annahme auf die Finanzen unseres Kantons allenfalls auch einen Einfluss 
haben könnte, wird auf eine Erwähnung oder Empfehlung verzichtet. 

Was die Moosstrasse Ins–Murten betrifft, bin ich erstaunt, dass diese Übernahme zur 
Nationalstrasse nun an die Vignettenabstimmung gekoppelt wird. Uns wurde bisher erklärt, mit der 
Übernahme des Viaduktes Kerzers durch den Bund habe sich «Freiburg» einverstanden erklärt, auf 
die geplante H10 (Freiburgerlösung) mit Anschluss Kerzers zu verzichten und diesen nach 
Löwenberg zu verlegen. 

Deshalb drängen sich gestützt auf die Pressemitteilung einige Fragen auf: 

1. Warum werden nur für die Familieninitiative und das Autobahnvignetten-Referendum 
Abstimmungsempfehlungen publiziert und für die 1:12-Initiative nicht? 

2. Gedenkt der Staatsrat auch in Zukunft, zu eidgenössischen Vorlagen, wo der Kanton betroffen 
sein könnte, Abstimmungsempfehlungen zu veröffentlichen? 

3. Sollte die Kantonsregierung Abstimmungsempfehlungen für eidgenössische Vorlagen nicht 
wie bisher den Parteien, interessierten Verbänden oder involvierten Kreisen überlassen? 

4. Was passiert mit der geplanten H10-Verbindung bei einer Ablehnung der Vignetten-
Preiserhöhung? 

14. November 2013 
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II. Antwort des Staatsrats 

Es ist nicht das erste Mal, dass der Staatsrat zu eidgenössischen Abstimmungsvorlagen Stellung 
nimmt, selbst wenn die Regierung in dieser Hinsicht sehr zurückhaltend ist. Die letzten Beispiele 
vor der Abstimmung vom 24. November 2013 gehen auf 2009 zurück, als der Freiburger Staatsrat 
gegen das Minarettverbot und für die Verlängerung des Abkommens über den freien 
Personenverkehr mit der Europäischen Union Stellung nahm. Der Staatsrat hat auch zu 2 der 3 
Abstimmungsvorlagen vom 9. Februar 2014 Stellung genommen: zum Bundesbeschluss über die 
Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (FABI) und zur Volksinitiative «Gegen 
Masseneinwanderung». 

1. Warum werden nur für die Familieninitiative und das Autobahnvignetten-Referendum 

Abstimmungsempfehlungen publiziert und für die 1:12-Initiative nicht? 

Für die Stellungnahme hat der Staatsrat interne Regeln festgelegt. Zwei Voraussetzungen müssen 
kumulativ erfüllt sein. Erstens muss der Kanton ein besonderes Interesse am Ausgang der 
Abstimmung haben. Zweitens müssen die Mitglieder des Staatsrats gleicher Meinung sein. Diese 
beiden Voraussetzungen waren bei der «1:12»-Initiative nicht erfüllt. Die Familieninitiative der 
SVP hätte eine direkte Auswirkung auf die Steuereinnahmen gehabt; die Mindereinnahmen bei den 
Kantons- und den Gemeindesteuern wurden auf über 30 Millionen Franken geschätzt. Die 
Ablehnung der Erhöhung des Vignettenpreises hat eine direkte Auswirkung auf die 
Nationalstrassen in unserem Kanton. Der Freiburger Staatsrat war bei Weitem nicht die einzige 
Kantonsregierung, die zu den Abstimmungsvorlagen vom 24. November 2013 Stellung genommen 
hat. Zahlreiche weitere Kantone haben nur zu diesen zwei Vorlagen und im gleichen Sinn wie 
Freiburg Stellung genommen. Das war namentlich der Fall bei den drei Nachbarkantonen Bern, 
Neuenburg und Waadt. Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Baudirektoren gab 
ausserdem bei der Vignette dieselbe Empfehlung ab. Das gilt auch für die Konferenz der kantonalen 
Finanzdirektoren bei der Familieninitiative. 

2. Gedenkt der Staatsrat auch in Zukunft, zu eidgenössischen Vorlagen, wo der Kanton 

betroffen sein könnte, Abstimmungsempfehlungen zu veröffentlichen? 

3. Sollte die Kantonsregierung Abstimmungsempfehlungen für eidgenössische Vorlagen 

nicht wie bisher den Parteien, interessierten Verbänden oder involvierten Kreisen 

überlassen? 

Der Staatsrat meint, dass es richtig ist, in ganz besonderen Fällen, wenn die Interessen des Kantons 
betroffen sind, Stellung zu nehmen. 

4. Was passiert mit der geplanten H10-Verbindung bei einer Ablehnung der Vignetten-

Preiserhöhung? 

Für die H10 (auch T10 genannt) zwischen Kerzers und Müntschemier ist der Ausgang der 
Abstimmung über die Erhöhung des Preises der Autobahnvignette unerheblich. Einzig die 
Moosstrasse, die Murten mit Sugiez verbindet, wäre bei einer Annahme der Abstimmungsvorlage 
in das Nationalstrassennetz überführt worden. 

6. Mai 2014 


